
wenn wir es brauchen, brauchen wir solche Befan-
genheitsregelungen?

Herr Linsler, Sie haben heute zwei Stichworte ge-
nannt, die ich aufgreifen will. Es ist zum einen das
Stichwort Akten. Im Übrigen möchte ich als derjeni-
ge, den Sie vorhin angesprochen haben, Sie dazu
auffordern, sich dafür zu entschuldigen! Seien Sie
sich sicher, dass in diesem Untersuchungsaus-
schuss zur Landtagswahl 2009 im Gegensatz zu Ih-
rer Listenaufstellung alles nach Recht und Gesetz
abläuft! Dafür sorge ich als Vorsitzender dieses Un-
tersuchungsausschusses.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen. - Sprechen
bei der LINKEN.)

Das lasse ich mir nicht vorwerfen, entschuldigen Sie
sich in diesem Parlament!

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Aber das Thema Akten spielt auch da eine Rolle.
Auf meinem Tisch liegt eine sehr dicke Akte. Da
geht es nicht nur um die Wahlanfechtung Ihrer ehe-
maligen Parteifreunde der Wahlkreisliste Ost, bei
der die eine oder andere kandidiert hat, Frau Spani-
ol. Das sind auch die zusammengesetzten eides-
stattlichen Versicherungen der Mitglieder gegenein-
ander, was alles schiefgelaufen ist.

(Abg. Spaniol (DIE LINKE): Sagen Sie Herrn
Warken einen schönen Gruß.)

Frau Pollak, Frau Spaniol, Sie rufen gerade richtig
dazwischen. Ich kann Ihnen das eine oder andere
zitieren.

(Zurufe der Abgeordneten Spaniol (DIE LINKE).)

Mitwirkung von Nichtwahlberechtigten an Ihrer Lis-
tenaufstellung - im Übrigen ein ziemlich knappes Er-
gebnis -, rechts- und satzungswidrige Versamm-
lungsführung durch einen gewissen Herrn Lafon-
taine.

(Weitere Zurufe der Abgeordneten Spaniol (DIE
LINKE).)

Kauf von Delegierten durch einen gewissen Herrn
Pollak, Sie kennen ihn besser als ich.

(Zurufe der Abgeordneten Spaniol (DIE LINKE).)

20 Euro war eine Stimme wert, steht in einer eides-
stattlichen Versicherung. Dem werden wir nachge-
hen. Dafür brauchen wir ein Wahlprüfungsgesetz
und dafür brauchen wir eine anständige Geschäfts-
ordnung. - Herzlichen Dank.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen. - Anhalten-
de Zurufe der Abgeordneten Spaniol (DIE LIN-
KE). - Unruhe und Sprechen bei den Oppositi-
onsfraktionen.)

Präsident Ley:
Das Wort hat für die SPD-Fraktion Frau Abgeordne-
te Anke Rehlinger.

Abg. Rehlinger (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Herr Kollege Theis! Nachdem Sie im über-
wiegenden Teil Ihrer Rede versucht haben, staats-
tragend und an der Sache orientiert zu argumentie-
ren, haben Sie gegen Ende der Rede noch einmal
gezeigt, wes Geistes Kind Sie in dieser Debatte sind
und was Sie tatsächlich vorhaben.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen. - Abg.
Spaniol (DIE LINKE): Worum es wirklich geht!)

Ich muss dazu sagen, es überrascht mich gar nicht.
Im Gegenteil, es hat mich überrascht, dass Sie so
lange durchgehalten haben. Wie wir das zu sehen
haben, Herr Kollege, werden wir ganz einfach mit
diesem Verfahren überprüfen. Lassen Sie uns das
doch ohne Emotionen tun. Herr Theis, deshalb halte
ich es für völlig unangemessen - auch weil es ein
gemeinsamer Gesetzentwurf ist -, in der Einbrin-
gungsrede beziehungsweise in der Begründung der-
artige Ausführungen zu einem Verfahren zu ma-
chen, das wir noch vor uns haben!

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen. - Zuruf des
Abgeordneten Schmitt (CDU).)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde
gerne zur Sache noch etwas sagen. Nach der Wahl
zum ersten saarländischen Landtag 1947 wurde
erstmalig eine Wahlprüfungskommission eingesetzt.
In der neu geschaffenen saarländischen Verfassung
hieß es dazu später - damals noch in Artikel 77 -:
„Der Landtag prüft und entscheidet die Gültigkeit der
Wahl. Er entscheidet auch über die Frage, ob ein
Abgeordneter die Mitgliedschaft verloren hat.“ - Es
ist also so, dass der saarländische Landtag seit je-
her die verfassungsmäßig zugewiesene Aufgabe
hat, über die Gültigkeit der Landtagswahl zu ent-
scheiden. Bis zur aktuellen Wahlperiode hat es ei-
gentlich immer gereicht, ohne dass es umfassende
Verfahrensregeln etwa in Form eines Wahlprüfungs-
gesetzes gegeben hätte.

Es stellt sich die nicht ganz unberechtigte Frage,
warum jetzt, warum nach 60 Jahren ein Gesetz die-
ser Art? Oder andersherum, warum hatte das Saar-
land kein Wahlprüfungsgesetz, im Übrigen im Ge-
gensatz zum Bund und auch zu den anderen Bun-
desländern? Die überwiegende Mehrzahl der Bun-
desländer - abgesehen von Hamburg und Rhein-
land-Pfalz, die ihre Gesetze etwas später gemacht
haben - haben diese Gesetze bereits in den Fünfzi-
gerjahren auf den Weg gebracht. Ich finde, es ist ei-
ne Frage, die sich aufdrängt und der es sich lohnt
nachzugehen. Ich konnte diese Frage trotz der Re-
cherche nicht abschließend beantworten. In der Tat
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mag ein möglicher Erklärungsansatz sein, dass es in
der Vergangenheit nicht erforderlich gewesen ist,
umfangreiche Sachverhaltsaufklärungen zu betrei-
ben, und man sich auf die rechtlichen Problemstel-
lungen beschränkt hat.

Eine andere Erklärung wäre zu sagen, dass die bis-
herigen Fälle einfach gelagert gewesen sind und
man sie sehr schnell und problemlos hat entschei-
den können. Das mag sein, wenngleich ich auch
hier nachgesehen habe, was der Verfassungsge-
richtshof schon einmal entschieden hat. Es wäre
möglicherweise ein Indiz dafür, dass die Fälle im Er-
gebnis doch nicht so einfach gelagert gewesen sind.
Es gibt in der Tat mindestens zwei Entscheidungen.
1959 hat der Landtag auf Vorschlag des Wahlprü-
fungsausschusses beschlossen, dass die Landtags-
mandate der damals Kommunistischen Partei Saar
als verbotene Ersatzorganisation der KPD infolge
der entsprechenden Bundesverfassungsgerichtsent-
scheidung ersatzlos wegzufallen hätten. Es gab
noch ein zweites Mal, 1995. Deshalb, Herr Kollege
Theis, zeigen möglicherweise Finger der Hand, mit
der man auf andere zeigt, auf einen selbst zurück,
zumindest auf die Koalition zurück. Auch damals
wurde schon eine Debatte geführt, bezogen aller-
dings auf die Listenaufstellung der Mitglieder der
Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Dort gab es eine
Wahlanfechtung, weil einige Mitglieder der Auffas-
sung waren, dass man bei der Listenaufstellung ge-
gen Parteisatzung und damit auch gegen Wahl-
rechtsgrundsätze verstoßen habe. Es ist allerdings
damals, um es gleich vorwegzunehmen, entschie-
den worden, dass es keine Verstöße gab. Mögli-
cherweise kommt das hier auch heraus. Aber wir
sollten es, glaube ich, mit der gebotenen Sachlich-
keit diskutieren, die ich allerdings bei Ihnen vermisst
habe.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Ganz so einfach gelagert waren die Fälle in der Ver-
gangenheit wohl nicht. Die Frage, weshalb man in
über 60 Jahren keine Notwendigkeit gesehen hat,
ein eigenes Wahlprüfungsgesetz für das Saarland
zu machen, wird wohl nicht abschließend beantwor-
tet werden können. Sei es auch drum. Stand heute:
Wir sind uns zumindest im Grundsatz darüber einig.
Ich hatte den Eindruck, dass das von allen Fraktio-
nen so gesehen wird, dass wir vor allem angesichts
der vorliegenden Anfechtungserklärungen Verfah-
rensregelungen brauchen, anhand derer wir als
Landtag in die Lage versetzt werden, eine sachge-
rechte und nachvollziehbare Entscheidung über die
Gültigkeit der Landtagswahl 2009 zu treffen. Denn
immerhin handelt es sich um eine von der Verfas-
sung zugewiesene Aufgabe des Landtages, die wir
gewissenhaft auszufüllen haben. Insoweit haben die
Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch darauf,
dass der Landtag diesen Prüfauftrag mit allen zur

Verfügung stehenden Mitteln erfüllt. Bisher war es
so, dass der Landtag überhaupt keine Eingriffsrech-
te hatte, um eine Sachverhaltsaufklärung zu betrei-
ben. Eine analoge Anwendung der Befugnisse aus
den Regelungen zum Untersuchungsausschuss ver-
bietet sich. Eine Entscheidung nach Aktenlage ist,
wenn man sich die konkreten Fälle ansieht, wohl
nicht möglich.

Insofern, meine sehr verehrten Damen und Herren,
ist es richtig, für diese wie auch für die folgenden
Wahlperioden ein Verfahrensgesetz, wenn auch mit
etwas Verspätung, auf den Weg zu bringen. Bezo-
gen auf die noch zu prüfenden Anfechtungserklärun-
gen ist es auch dringend geboten, dies endlich zu
tun, denn nach der Zweiten Lesung dieses Gesetzes
beginnt die eigentliche Arbeit für uns als Wahlprü-
fungsausschuss erst, denn dann treten wir in die
konkrete Prüfung der Wahlanfechtung ein.

Es ist eben schon gesagt worden. Es sind an der
Zahl fünf, teilweise mit unterschiedlichen, teilweise
mit gleichen Anfechtungsgründen. Herr Theis, auch
hier haben wir, glaube ich, Sachverhalte, bei denen
die CDU in keinem allzu guten Licht steht. Insofern
waren auch hier Ihre Ausführungen unangemessen.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe
in den vorbereitenden Sitzungen immer wieder dar-
auf hingewiesen, dass die Bürgerinnen und Bürger
nicht nur ein Recht darauf haben, eine formell und
materiell rechtmäßige Entscheidung zu erhalten,
sondern sie haben auch ein Recht darauf, eine zeit-
nahe Entscheidung zu erhalten, denn schließlich
geht es um die Gültigkeit der Landtagswahl. Damit
geht es letztendlich um die Legitimation dieses Par-
laments und um die Legitimation dieser Regierung.
Deshalb wird es höchste Zeit, dass das Gesetz als
Ergebnis der Arbeit der interfraktionellen Arbeits-
gruppe heute auf den Weg gebracht wird.

Nur zwei Einzelfragen, die ich noch kurz ansprechen
will. Die Frage der Rückwirkung. Ich glaube, sie ist
hinreichend geklärt, da es sich hier lediglich um Ver-
fahrensvorschriften handelt, die auch auf bereits er-
klärte und zur Entscheidung anstehende Anfechtun-
gen angewendet werden können. Ich stelle fest,
dass insofern zumindest am Ende der Debatte in der
Arbeitsgruppe bei allen Fraktionen Einigkeit be-
stand. Allein die konkreten Regelungen zur Frage
der Befangenheit haben letztlich dazu geführt, dass
die Fraktion DIE LINKE den ansonsten nach mei-
nem Empfinden unstrittigen Gesetzentwurf heute
nicht gemeinsam mit den anderen Fraktionen ein-
bringen wollte.

Aus Sicht der SPD-Fraktion nur so viel. Wir hätten
auch mit der ursprünglichen Regelung, dass nur für
den Fall, dass die Wahl eines einzigen Abgeordne-
ten zur Prüfung angestanden hätte und dieser dann
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von den Beratungen auszuschließen gewesen wäre,
gut leben können. Die vorliegende Regelung, die auf
Wunsch der CDU so gewählt wurde, ist zumindest,
glaube ich, nicht ganz so unproblematisch, wie Herr
Theis es versucht hat darzustellen. Sehen wir uns
das Wahlsystem im Saarland an. Wenn die Betrof-
fenheit allein an der Frage des Wegfalls des Man-
dats festzumachen ist, dann kann das letztendlich
sehr weitreichend sein. Deshalb muss es hier eine
enge Auslegung dieses Begriffes geben. Denn wenn
wir die Landtagswahl als Ganzes sehen und sagen,
die Anfechtungen wären erfolgreich, sind letztend-
lich alle von einer derartigen Anfechtung betroffen.

(Beifall bei der SPD.)

Insofern glaube ich, muss man die Sache schon et-
was differenzierter sehen. Ich habe in den Ausfüh-
rungen immer gesagt, selbstverständlich muss man
darüber nachdenken, hier Regelungen zu finden,
was den bösen Schein angeht. Aber ich halte es
nicht für ganz unproblematisch, dass man sagt, der
böse Schein muss vermieden werden, aber nur, so-
lange es nicht mehr als drei Personen betrifft. Auch
das ist etwas unsauber. Aber letztendlich - das ha-
ben Sie mehr als deutlich gemacht, Herr Theis -
scheint mir das Ganze mehr ein politisches Schein-
gefecht zu sein. Auf jeden Fall für uns als SPD nicht
bedeutsam genug, um den Gesetzentwurf nicht mit
in das parlamentarische Verfahren einbringen zu
können.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, entschei-
dend ist, dass wir heute mit der Ersten Lesung die-
ses Wahlprüfungsgesetzes den Weg zur Prüfung
der vorliegenden Anfechtungserklärungen frei ma-
chen können. Insofern bitte ich auch um Zustim-
mung für den vorliegenden Gesetzentwurf. Im Hin-
blick auf den Antrag der Fraktion DIE LINKE werden
wir uns enthalten, um damit die Möglichkeit ein-
zuräumen, die Problemstellungen, die Herr Prof. Dr.
Bierbaum angesprochen hat, noch einmal letztmalig
mit beraten zu können. Insofern Enthaltung der
SPD-Landtagsfraktion. - Ich danke Ihnen für Ihre
Aufmerksamkeit.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Präsident Ley:
Das Wort hat für die FDP-Landtagsfraktion Herr
Fraktionsvorsitzender Horst Hinschberger.

Abg. Hinschberger (FDP):
Vielen Dank. Herr Präsident! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Das Recht, eine Wahl anzu-
fechten, soweit man Unregelmäßigkeiten zu erken-
nen glaubt oder sich ungerecht behandelt fühlt, ist
für einen demokratischen Rechtsstaat unerlässlich.
Die saarländische Verfassung schreibt vor, dass bei
uns in einem solchen Fall der Landtag selbst die

Wahlprüfung übernimmt. Das gehört zur Parlament-
sautonomie. Zur Vorbereitung der Entscheidung ist
der Wahlprüfungsausschuss vorgesehen. Für die
Arbeit des Wahlprüfungsausschusses ist dann aber
ein festgeschriebenes, transparentes Verfahren er-
forderlich.

Ein solches hat es bisher im Saarland en détail nicht
gegeben. Wahrscheinlich ist das sogar noch nie-
mandem aufgefallen. Jetzt ist das alles anders. Des-
halb ist es wichtig, dass wir verbindliche Regelungen
in Form eines Wahlprüfungsgesetzes auf den Weg
bringen. Klar ist, dass so etwas nicht von heute auf
morgen geschehen kann, sondern dass man dazu
Zeit braucht, wenn man es ordentlich regeln will.
Aber das war in Kauf zu nehmen, damit wir Bean-
standungen zukünftig in guter Ordnung, gemäß ei-
nem Verfahrensgesetz behandeln können, wie es
die meisten anderen Bundesländer bereits auf den
Weg gebracht haben.

Wir haben uns in einem gemeinsamen Arbeitskreis
mit der umfangreichen Hilfe der Landtagsverwal-
tung, die sich hier besonders kompetent gezeigt hat,
einen Gesetzentwurf erarbeitet, bei dem sich jede
Fraktion einbringen konnte und beteiligt hat. So
konnten wir einen vernünftigen Gesetzentwurf auf
die Beine stellen, der sich im Wesentlichen an dem
Wahlprüfungsgesetz des Bundes orientiert und in
bestimmten Punkten an die saarländischen Verhält-
nisse angepasst wurde.

Ein wichtiges Beispiel hierfür ist die Regelung über
den Interessenwiderstreit. Dabei war die Besonder-
heit zu berücksichtigen, dass wir im Saarland ein rei-
nes, kein personalisiertes, Verhältniswahlrecht ha-
ben. Das heißt, es gibt zurzeit keine Direktmandate.
Dadurch entsteht das Problem, dass in der Regel
gleich eine Vielzahl von Abgeordneten von einer
Wahlanfechtung betroffen ist, im Grunde alle Kandi-
daten einer Liste. Diese können aber nicht alle aus-
geschlossen werden, da es dann an der parlamenta-
rischen Repräsentation im Wahlprüfungsverfahren
fehlt.

Hier sieht das Bundesgesetz vor, dass in den Fällen,
in denen mehr als zehn Abgeordnete von der An-
fechtung betroffen sind, kein Ausschluss der Betrof-
fenen stattfindet. Auf saarländische Verhältnisse
heruntergebrochen sind wir zu der Grenze von drei
Abgeordneten gekommen, die maximal betroffen
sein dürfen, damit ein Ausschluss stattfindet. Sind
mehr als drei betroffen, gibt es keinen Ausschluss.
Durch diese Regelung wird die parlamentarische
Entscheidungsfähigkeit des Gremiums nicht tangiert.

Selbst bei einem Ausschluss sieht unser Entwurf
vor, dass jede betroffene Fraktion und jedes betrof-
fene Landtagsmitglied als Beteiligter gilt. Und der
Beteiligte hat ein selbstständiges Antragsrecht und
das Recht auf Akteneinsicht, ist also insoweit um-
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